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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
in der Vergan-
genheit hat die 
DSTG vom 
Dienstherrn 
immer „Wert-
schätzung“ 
eingefordert. In 
erster Linie 
drückt sich 
diese Wert-
schätzung im 
Portemonnaie 
aus. Also die 
ausreichende 
Erhöhung von 
Entgelten und Besoldung. Dies ist bisher aus un-
serer Sicht nicht ausreichend oft erfolgt. Deshalb 
kämpfen wir für und mit den Tarifbeschäftigten im 
öffentlichen Dienst bei den Tarifrunden um jedes 
Prozent und fordern die zeit- und inhaltsgleiche 
Übernahme der Verhandlungsergebnisse auf den 
Beamtenbereich. Hier warten wir noch immer auf 
die Nachbesserung der aus unserer Sicht verfas-
sungsmäßig zu niedrigen Besoldung. 
 
Und gerade haben die Gewerkschaften wieder 
Forderungen für den öffentlichen Dienst aufge-
stellt. Diesmal aber nicht für die Länder, sondern 
für die Tarifbeschäftigten beim Bund und in den 
Kommunen. Die Forderung lautet auf eine Anhe-
bung der Entgelte um 10,5%, mindestens 500 €. 
Auch wenn diese Tarifverhandlungen zum Tarif-
vertrag TVöD  die Berliner Finanzverwaltung nicht 
direkt betrifft  - doch wird bei uns ein anderer Tarif-
vertrag (TV-L) angewendet - so beobachten und 
begleiten wir als Landesleitung der DSTG Berlin 
sie dennoch sehr aufmerksam. Und dies hat zwei 
gute Gründe. Zum einen gilt unsere Solidarität 
auch als Fachgewerkschaft den Kolleginnen und 
Kollegen, die in anderen Bereichen des öffentli-
chen Dienstes tätig sind, auch wenn sie nicht direkt 
von uns, sondern von ihrer eigenen Fachgewerk-
schaft vertreten werden. Zum anderen waren die 
Tarifabschlüsse im Rahmen des TVöD richtungs-
weisend für unsere eigenen Tarifverhandlungen 
und zeigen auf, was möglich sein kann.  
 
Aber Wertschätzung kann auch anders gezeigt 
werden. Im dienstlichen Kontext drückt sich Wert-
schätzung für die erbrachte Leistung häufig durch  
 

 
Dienstbefreiung und Prämien, ausgesprochen von 
Sachgebiets- und Amtsleitung, aus. Aber auch die 
Anerkennung des tatsächlichen Personalunterbe-
standes durch Abschaffung der Entbehrungsquote 
kann als Wertschätzung der Arbeit der Beschäftig-
ten der Finanzämter und der Senatsverwaltung für 
Finanzen gesehen werden. Denn erst dann wird 
sichtbar, was die Beschäftigten bereits wissen. Die 
Leistung, die in den Dienststellen erbracht wird, ist 
viel größer als bisher von außen zu sehen ist. Hier 
ist Senator Daniel Wesener gefragt.  
 
Wie Wertschätzung aber auch geht, hat die Se-
natsverwaltung für Finanzen diesmal gegenüber 
den Anwärterinnen und Anwärtern gezeigt, die die-
ses Jahr die Ausbildung oder das duale Studium 
beendet haben. Zum erfolgreichen Abschluss hat 
das Referat III K nämlich kleine Präsente verteilen 
lassen. Die Kolleginnen und Kollegen waren über-
rascht, haben sich aber sehr gefreut. Als DSTG sa-
gen wir: „Gut gemacht, weiter so.“. Denn auch 
kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.  
 
Liebe Grüße 

 
Oliver Thiess  
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Herausgeber: Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) Landesverband 
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Stellungnahme zur geplanten  

Modernisierung der Betriebsprüfung 
 
Zum Referentenentwurf eines „Gesetztes zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des 
Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richt-
linie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
und zur Modernisierung des Steuerverfahrens-
rechts“ hat die DSTG als Fachgewerkschaft der 
Steuerverwaltung gegenüber dem Bundesfinanz-
ministerium Stellung genommen.  
 

 
 
Hinter diesem, mal wieder, sperrigen Namen ver-
birgt sich ein Gesetzesentwurf zur Modernisierung 
der Betriebsprüfung und ein Gesetz, welches eine 
Melde- und Informationspflicht für online-Markt-
plätze vorsieht: Das Plattformen-Meldepflicht- 
und Informationsaustauschgesetz. 
Das Plattformen-Meldepflicht- und Informations-
austauschgesetz ist aus Sicht der DSTG der rich-
tige Ansatz, um digitale Geschäftsmodelle transpa-
renter zu gestalten.  
Digitale Plattformbetreiber sollen dafür in die Pflicht 
genommen werden, Auskunft über erzielte Einnah-
men der Anbieter zu erteilen. Derzeit ist es für die 
Finanzverwaltung kaum möglich, auf steuerlich re-
levante Daten dieser Anbieter zuzugreifen.  
Grenzüberschreitende Sachverhalte – gerade 
auch unter der Beteiligung von nicht kooperativen 
Staaten - erschweren zudem die Erkennung und 
Überprüfung verwirklichter Steuertatbestände. Die 
DSTG rechnet derzeit mit einem jährlichen Steuer-
ausfall im europäischem Plattformhandel von meh-
reren Milliarden Euro. 
Insbesondere die im Gesetz enthaltene Sanktions-
möglichkeit ist als enorm wichtig anzusehen. Der 
personelle Mehraufwand wird von Seiten des BMF 
 

 
mit mindestens 10 Stellen beim Bundeszentralamt 
für Steuern angegeben. Aber auch auf Länderseite 
sollte dem durch die Auswertung der Daten 
zwangsläufig entstehenden Personalmehrbedarf 
Rechnung getragen werden. 
Die ausschließliche Verpflichtung von Plattformbe-
treibern ist kritisch zu bewerten, da es zu Aus-
weichbewegungen von Steuerpflichtigen auf ei-
gene Websites und Onlineshops kommen kann. 
Die Kolleginnen und Kollegen haben derartige 
Ausweichbewegungen krimineller Steuerpflichtiger 
bereits nach der Einführung des § 25e UStG beo-
bachtet. 
 
Der Gesetzesentwurf ist zwar ein zu begrüßen-
der Anfang, entschärft dieses Problem jedoch 
nicht. Aus Sicht der DSTG sind daher weitere 
Maßnahmen und Instrumente erforderlich. 
  
Modernisierung des Steuerverfahrensrechts: 
Die steuerliche Betriebsprüfung nimmt im Verhält-
nis zwischen Staat und Bürger eine besondere Po-
sition ein und ihre Modernisierung sowie Flexibili-
sierung war in den vergangenen Monaten regelmä-
ßig Gegenstand von Diskussionen in der Fachwelt.  
So soll einerseits dem Wunsch Steuerpflichtiger, 
frühzeitig Rechtssicherheit zu erlangen, entspro-
chen und andererseits die Durchsetzung etwaiger 
Steueransprüche gewährleistet werden.  
Mit viel Arbeit konnte die DSTG ein vollständiges 
Wegfallen der Ablaufhemmung verhindern. So soll-
ten Prüferinnen und Prüfer zu schnellen Prüfungs-
abschlüssen angehalten werden.  
Dieser Ansatz ist jedoch in der Praxis nicht reali-
sierbar, da die Steuerpflichtigen die einzureichen- 
den Unterlagen oftmals nicht rechtzeitig vorlegen, 
komplexe Sachverhalte zwischenstaatlich abge-
stimmt werden müssen, bei Großbetrieben häufig 
Bundesbetriebsprüfer einzubinden sind und nicht 
zuletzt das notwendige Personal fehlt. 
Die nun vorgeschlagene Begrenzung der Ablauf-
hemmung auf fünf Jahre stellt einen Kompromiss 
dar, der aber die Steuerverwaltung weiterhin vor 
gewaltige Herausforderungen stellen wird.  
Eine in § 199 Abs. 2 AO vorgesehene Ergänzung 
knüpft an die freiwillige Kooperation von Steuer- 
pflichtigen und Finanzbehörden an.  
So sollen regelmäßige Gespräche über festge-
stellte Sachverhalte und steuerliche Auswirkungen 
zu mehr Transparenz führen. 
Neben dem § 199 Abs. 2 AO ist die DSTG für wei-
tere Initiativen auf dem Gebiet kooperativer Prü- 
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fungsansätze offen. Dies können einerseits ver-
tragliche Vereinbarungen zwischen Steuerpflichti-
gen und Steuerverwaltung sein, andererseits kön-
nen es aber auch neue Prüfungsmethoden sein, 
um sich die in den Betrieben häufig vorhandenen 
Tax Compliance Management Systeme zu Nutze 
zu machen.  
Mit der Einführung eines § 147b AO soll die Vor-
gabe einheitlicher digitaler Schnittstellen und Da-
tensatzbeschreibungen für den standardisierten 
Export von Daten ermöglicht werden. Der damit 
verbundene Umstellungsprozess mag bei Unter-
nehmen zunächst auf Widerstand stoßen, führt je-
doch langfristig zu einer effektiven und zeitsparen-
den Arbeitsweise.  
Auch gewinnen Mobile Arbeitsformen in der heuti-
gen Arbeitswelt immer mehr an Bedeutung.  
Der Umgang mit sensiblen Daten stellt in diesem 
Zusammenhang eine Herausforderung dar. In der 
Praxis war man sich bisher noch unsicher, ob Au-
ßenprüfungen auch in mobiler und flexibler Arbeit 
durchgeführt werden dürfen. Die hierzu in § 200 
Abs. 2 S. 2 AO des Referentenentwurfes vorgese-
hene gesetzliche Klarstellung sorgt für Rechtssi-
cherheit und wird von der DSTG befürwortet. 
 
Ausblick: 
Zu diesem Gesetz liegt mittlerweile ein Regie-
rungsentwurf vor. Der Bundesrat hat dazu seine 
Beratungen im 1. Durchgang abgeschlossen. Der 
Regierungsentwurf sieht einige Änderungen zum 
Referentenentwurf vor. So wurde z.B. der Name 
des Plattformmeldegesetzes in Plattformen-Steu-
ertransparenzgesetz (PStTG) geändert.  
Die DSTG wird sich auch mit dem Regierungsent-
wurf auseinandersetzen und zu gegebener Zeit be-
richten.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Personalvertretungsgesetz wird  
zukunftsfähig 

 
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Verstetigung 
der Sicherstellung der personalvertretungsrechtli-
chen Interessenvertretung in der Berliner Landes-
verwaltung sollen Sitzungen von Personalräten  
 

 
und Einigungsstelle nach den Erfahrungen aus der 
Pandemie zukunftsfähig gestaltet werden. Mit den 
neuen gesetzlichen Vorschriften soll die Option der 
Nutzung moderner Kommunikationstechniken zur 
Durchführung von Personalratssitzungen und Be-
schlussfassungen der Personalräte und der Eini-
gungsstelle über den 31. Dezember hinaus abge-
sichert und zukunftsorientierte Handlungen dauer-
haft ermöglicht werden. Im Hinblick auf die weitere 
und nicht absehbare Entwicklung der SARS-COV-
2-Pandemie und aus Gründen des Gesundheits-
schutzes ist die unbefristete Nutzung digitaler Me-
dien in Bereichen der Personalratstätigkeit eine 
notwendige und richtige Maßnahme. Den beson-
deren Anforderungen an Rechtssicherheit und 
Schutzbedürfnissen der Beteiligten ist damit Rech-
nung getragen worden. 
Die Anwendung des Gesetzes setzt allerdings 
zwingend voraus, dass in den Dienststellen die er-
forderlichen neuzeitlichen Kommunikationstechni-
ken für alle Beschäftigtenvertreterinnen und Be-
schäftigtenvertreter vorhanden und auch tatsäch-
lich praxisgerecht einsatzfähig sind. Derzeit ist die-
ses jedoch in den Finanzämtern nicht der Fall. 
Um dieses zu ermöglichen, ist nach Änderung des 
Personalvertretungsgesetzes folgendes zu tun: 
Die Berliner Dienststellen müssen verpflichtet wer-
den, sämtliche Beschäftigtenvertretungen der 
Dienststelle einschließlich der Ersatzmitglieder mit 
der erforderlichen Hard- und Software auszustat-
ten. 
Weiterhin muss in den Berliner Finanzämtern die 
Sicherstellung der gesetzlich geforderten Nichtöf-
fentlichkeit bei der Nutzung von elektronischen 
Verfahren (Audio- sowie Videokonferenzen) zur 
Abhaltung von Personalratssitzungen garantiert 
werden. Derzeit ist dieses nicht gewährleistet, da 
viele Diensträume mit Durchgangstüren zu ande-
ren Diensträumen verbunden sind. 
Erst nach Erfüllung dieser Voraussetzungen kön-
nen die im Ansatz richtigen Änderungen im Perso-
nalvertretungsgesetz auch umgesetzt und gelebt 
werden. 
Eines ist aber auch klar: Der Regelfall sollte weiter-
hin stets die Präsenzsitzung während der Arbeits- 
zeit in der Dienststelle sein. So wird auch der not-
wendige Austausch der Gremienmitglieder vor, 
während und nach der Personalratssitzung garan-
tiert. 
 

 
 

 

Den Regierungsentwurf finden 
Sie hier: 

https://dip.bundestag.de/vorgang/ge-
setz-zur-umsetzung-der-richtlinie-eu-
2021-514-des-rates-vom/290716 
 

https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-umsetzung-der-richtlinie-eu-2021-514-des-rates-vom/290716
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-umsetzung-der-richtlinie-eu-2021-514-des-rates-vom/290716
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-umsetzung-der-richtlinie-eu-2021-514-des-rates-vom/290716
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Berliner Wahlchaos – DSTG Berlin 

 gegen Zwangsverpflichtung von Wahl-
helfenden 

 
Am 16.11.2022 entscheidet der Verfassungsge-
richtshof des Landes Berlin über die Wiederholung 
der Chaos-Wahl vom 21.09.2021. Es ist damit zu 
rechnen, dass berlinweit die Wahlen zum Abgeord-
netenhaus und zu den Bezirksverordnetenver-
sammlungen wiederholt werden müssen. Als 
Wahltermin ist der 12.02.2023 im Gespräch.  
Bereits im Vorfeld wurde eine Expertenkommission 
„Wahlen in Berlin“ gegründet, die Vorschläge für 
zukünftige Wahlen erarbeiten soll. Im Juli 2022 
legte die Expertenkommission ihren Abschlussbe-
richt vor.  
Die Expertenkommission „Wahlen in Berlin“ hat 
festgestellt, dass an dem „Wahlchaos“ in einigen 
Berliner Wahllokalen am 26.09.2021 die Wahlhel-
fenden keine Schuld tragen. Das „Wahlchaos“ sei  
ausschließlich auf organisatorische und administ-
rative Fehler sowie auf kumulierende äußere Um-
stände zurückzuführen. Insofern sind Änderungen 
in der Landeswahlordnung sowie beim Ablauf und 
der Vorbereitung von Wahlen notwendig.  
Der bereits aufgekommenen Idee, künftig aus-
schließlich Beschäftigte des Berliner öffentlichen 
Dienstes als Wahlhelfende verpflichtend heranzu-
ziehen, erteilt die DSTG Berlin eine klare Absage.  
Ebenso äußert sich auch die Expertenkommission.  
Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland, den 
Ländern und den Kommunen sind sog. Bürgerwah-
len. Die Wahlen werden durch das Volk organisiert 
und durchgeführt. Eine Wahl, an deren Organisa-
tion und Durchführung allein Beschäftigte des öf-
fentlichen Dienstes beteiligt wären, würde diese zu 
einer „Verwaltungs-Wahl“ verkommen lassen. Dies 
würde nach unserer Auffassung den Gedanken der 
Herrschaft des (ganzen) Volkes nicht entsprechen.  
Bereits in der Vergangenheit hat die DSTG Berlin 
darauf hingewiesen, dass eine Verpflichtung von 
Wahlhelfenden nur durch die Landeswahlleitung, 
nicht aber durch Amtsleitung oder Geschäftsstelle  
erfolgen darf.  
Die Teilnahme an Wahlen als wahlhelfende Person 
sollte zwar gerade für Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst von besonderer Bedeutung sein, eine wei-
tergehende Verpflichtung lehnt die DSTG Berlin 
aber ab. Vielmehr ist dafür zu sorgen, dass auch 
außerhalb des öffentlichen Dienstes mehr Wahl-
helfende gefunden werden. 
 
 

 
Anhebung des Pensionsalters der  

Beamtenschaft in Berlin 
 

Seit der CDU-Abgeordnete Alexander J. Herrmann 
im April 2022 eine schriftliche Anfrage an den Se-
nat von Berlin richtete, um die Planungen hinsicht-
lich der im Koalitionsvertrag vereinbarten Anhe-
bung des Pensionsalters auf 67 Jahre zu erfahren, 
wabern um diese Thematik fortlaufend die unter-
schiedlichsten Gerüchte. 
Richtig ist, dass ein derartiges Gesetz für den 
Herbst vorgesehen war und zum 01.01.2023 in 
Kraft treten sollte. Mit diesem Gesetz sollen aber 
aus Vertrauensschutzgründen Übergangsregelun-
gen geschaffen werden, mit denen pensionsnahen 
Beschäftigten ein gleitender Übergang auf eine An-
hebung des Pensionsalters ermöglicht werden soll, 
d.h. nicht jeder muss mit einer individuellen Verlän-
gerung seiner Lebensarbeitszeit bis zum 67. Le-
bensjahr rechnen. 
Offen ist bis heute, wie diese Übergangsregelun-
gen aussehen sollen und welche Anpassungen bei 
den besonderen Altersgrenzen der Vollzugskräfte 
der Feuerwehr, Polizei und Justiz vorgesehen sind. 
In diese Planungen sollen Regelungen (Staffelun-
gen) der übrigen Bundesländer und des Bundes 
einfließen. 
Richtig ist weiterhin, dass die Planungen des Se-
nats nicht eingehalten werden können, da bis zum 
heutigen Tag keine Gesetzesvorlage erstellt 
wurde, die im Übrigen auch der Stellungnahme der 
dbb beamtenbund und tarifunion berlin sowie der 
Deutschen Steuer-Gewerkschaft bedarf. 
Eine zentrale Forderung der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft ist, den Beschäftigten im Beamten-
status, die bereits 45 Dienstjahre absolviert haben, 
ein abschlagfreies Ausscheiden vor Erreichen des 
Pensionsalters zu ermöglichen. 
Nach einer aktuellen Einschätzung der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft wird es auch in absehbarer 
Zeit keinen Gesetzesentwurf zur Anhebung des 
Pensionsalters geben. Am 15. November wird das 
Verfassungsgericht dem Land Berlin voraussicht-
lich eine Neuwahl des Abgeordnetenhauses ver-
künden und damit die Parteien in Berlin in einen 
erneuten Wahlkampf zwingen, der aber auch 
schon jetzt in vollem Gange ist und die personellen 
Ressourcen aller Parteien bindet. 
Wir werden natürlich über den Fortgang der Ent-
wicklungen weiter berichten. 
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Erfolgreiche Klausurtagung –  

DSTG Berlin bereit für die Zukunft 
 
Vom 7. bis 9. September 2022 traf sich die neuge-
wählte Landesleitung im beschaulichen Schönei-
che zur Klausurtagung. Auf der Tagesordnung 
standen die Geschäftsverteilung und die Arbeit der 
kommenden fünf Jahre.  
 

 
 
Der neue DSTG-Chef Oliver Thiess hatte bereits 
bei seiner Bewerbungsrede den Fokus auf die Ein-
bindung der Bezirksgruppen gelegt. „Wir wollen 
unsere Mitglieder schneller und umfangreicher 
über aktuelle politische Themen, Forderungen und 
Stellungnahmen informieren“, so Thiess. Die 
DSTG-Landesleitung hat nun beschlossen, häufi-
ger DSTG-Infos zu veröffentlichen sowie die 
Homepage und den Facebook-Auftritt konsequent 
aktuell und informativ zu gestalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auch die politische Netzwerkarbeit soll, nach den 
Einschränkungen durch Corona, wieder stärker in 
den Mittelpunkt rücken. Bereits am 18. Oktober 
konnte die DSTG Berlin ein erfolgreiches Ge-
spräch mit dem Sprecher für Haushalt und Finan-
zen André Schulz sowie der Sprecherin für Verwal-
tung, Personal und Haushalt Julia Schneider füh-
ren.  
Weitere Gespräche mit Entscheidungsträgern und 
-trägerinnen aus Politik und Verwaltung sollen fol-
gen.  
Auch intern hat sich die DSTG Berlin neu aufge-
stellt. Während Oliver Thiess bei den Themen Be-
amtenpolitik, Dienstrecht und Personalvertretungs-
recht von André Drenske und Lutz Treuter unter- 
stützt wird, bilden Nadja Kneiske, Debora Schütz 
und Sandra Kothe das Kreativ-Team des Gremi-
ums. Lutz Treuter betreut den Ausschuss Höherer 
Dienst und für Fragen sowie Anregungen rund um 
die Homepage steht Sandra Kothe zur Verfügung. 
Zuständig für das Steuer-und Grollblatt ist Sandra 
Heisig. Ansprechpartnerin für Tarifangelegenhei-
ten ist Harriet Schleyer. Lisa Lebrecht ist unter an-
derem verantwortlich für die Vorbereitung von Ta-
gungen und Sitzungen. Schulungen führen u.a. 
Detlef Dames, Jürgen Köchlin und André Drenske 
durch. Christoph Opitz, Martin Kusber und Wolf-
gang Harrasch vervollständigen das Gremium als 
Schatzmeister-Team.  
Die einzelnen Mitglieder werden sich in den kom-
menden Steuer-und Grollblättern auch noch ein-
mal vorstellen. 
 
 
 
 

 Lesen Sie auch:  
 
 Grundsteuerreform stellt Finanzämter vor große Herausforderungen: https://www.dstg-ber-

lin.de/grundsteuerreform-arbeitsbelastung-stellt-finanzaemter-vor-grosse-herausforderungen/ 
 

 Homeoffice kann sich zur Kostenfalle entwickeln: https://www.dstg-berlin.de/home-office-kann-
sich-zur-kostenfalle-entwickeln-dstg-berlin-fordert-beteiligung-an-energiekosten/ 
 
 

https://www.dstg-berlin.de/grundsteuerreform-arbeitsbelastung-stellt-finanzaemter-vor-grosse-herausforderungen/
https://www.dstg-berlin.de/grundsteuerreform-arbeitsbelastung-stellt-finanzaemter-vor-grosse-herausforderungen/
https://www.dstg-berlin.de/home-office-kann-sich-zur-kostenfalle-entwickeln-dstg-berlin-fordert-beteiligung-an-energiekosten/
https://www.dstg-berlin.de/home-office-kann-sich-zur-kostenfalle-entwickeln-dstg-berlin-fordert-beteiligung-an-energiekosten/

